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Vorbemerkung

In diesem Kapitel werden die Betriebsbestimmungen für Maschinen aus den Unfall-
verhütungsvorschriften 
– „Arbeitsmaschinen der chemischen Industrie, der Gummi- und Kunststoffindustrie“

(VBG 22), 
– „Verdichter“ (GUV-V 16, bisher GUV 2.9) 

und 
– „Zentrifugen“ (GUV-V 7z, bisher GUV 3.16) 
zusammengefasst. 
Ziel dieses Kapitels ist es, die in der Betriebssicherheitsverordnung enthaltenen all-
gemeinen Anforderungen für Arbeitsmaschinen der chemischen Industrie, der Gum-
mi- und Kunststoffindustrie sowie Verdichter und Zentrifugen zu konkretisieren.
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Teil 1: Arbeitsmaschinen der chemischen Industrie, der Gummi-
und Kunststoffindustrie 

gegenstandslos
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Teil 2: Kompressoren und Vakuumpumpen

1 Anwendungsbereich
1.1 Teil 2 dieses Kapitels findet Anwendung auf die Aufstellung und den Betrieb

von kraftbetriebenen Kompressoren und Vakuumpumpen. 
Zusätzliche Empfehlungen zur Prüfung von Kompressoren und
Vakuumpumpen siehe Abschnitt 3.6.

1.2 Teil 2 dieses Kapitels findet keine Anwendung auf
– Kompressoren in Acetylenanlagen,
– Kompressoren in Kälteanlagen,
– Kompressoren in Sauerstoffanlagen,
– Turbokompressoren für Luft, deren höchstzulässiger Betriebsdruck 0,2

bar nicht überschreiten kann, 
Zu diesen Turbokompressoren gehören insbesondere Ventilatoren.

– Turbokompressoren in Gasturbinentriebwerken und -anlagen sowie
Ladeluftkompressor für Verbrennungsmotoren,

– Vakuumpumpen, deren absoluter Ansaugdruck 10-3 bar unterschreitet, 
Dies sind die kinetischen sowie die gasbindenden Vakuumpumpen.

und
– Kompressoren mit einer Motorleistung von nicht mehr als 0,5 kW.

2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne des Teils 2 dieses Kapitels werden folgende Begriffe bestimmt:
1. Kompressor ist eine Maschine, die Luft, Gase oder Dämpfe zu einem

höheren Druck als dem Ansaugdruck komprimiert. Ein Kompressor be-
steht aus dem bloßen Kompressor selbst, der Antriebsmaschine und
jedem mitgelieferten Bauteil oder Gerät, das für den sicheren Betrieb
notwendig ist.

2. Vakuumpumpe ist eine Maschine zur Erzeugung, Verbesserung und
oder Aufrechterhaltung eines Vakuums.

3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und
Gesundheit bei der Arbeit

3.1 Aufstellung
3.1.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren so aufgestellt

werden, dass sie sicher betrieben werden können. 
Ein sicherer Betrieb setzt unter anderem voraus, dass die Aufstellung
so erfolgt, dass die Kompressoren ausreichend zugänglich sind und
die erforderliche Kühlung gewährleistet ist. 



GUV-R 500
Kapitel 2.11

Seite 6

Eine ausreichende Zugänglichkeit ist gewährleistet, wenn Kompres-
soren so aufgestellt sind, dass sie ohne besondere Erschwernisse
betätigt und gewartet werden können.
Die Umgebungstemperatur soll im Allgemeinen bei stationär aufge-
stellten Luftkompressoren mit ölgeschmierten Druckräumen und
Luftkühlung 40 °C bei fahrbaren Anlagen sowie bei stationär aufge-
stellten Baustellenkompressoren 50 °C nicht überschreiten.
Bei der Aufstellung ist auch zu beachten, dass unzulässige Schwin-
gungen nicht in das Aufstellungsgebäude oder benachbarte Anlagen
übertragen werden können.

3.1.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren, einschließlich
ihrer Ausrüstung, in Arbeitsräumen nur aufgestellt werden, wenn durch deren
Betrieb eine Lärmgefährdung für die Versicherten nicht gegeben ist. 

Unter Arbeitsräumen sind nicht Arbeitsbereiche von Kompressorsta-
tionen zu verstehen, auch nicht, wenn in ihnen längere Zeit Tätig-
keiten zur Instandhaltung ausgeführt werden.

3.1.3 Muss am Aufstellungsort von Kompressoren mit dem Austritt von brennbaren
Stoffen aus dem Kompressor gerechnet werden, welche mit der Umge-
bungsluft eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden können, sind
die Gefahrbereiche in Zonen einzuteilen und in Abhängigkeit davon Maß-
nahmen zur Vermeidung von Explosionsgefahren zu treffen.

Siehe „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (GUV-R 104, bisher
GUV 19.8).

3.1.4 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Räume zum Aufstellen von
Kompressoren mit Öleinspritzkühlung mit einer Motorleistung von mehr als
40 kW so beschaffen oder ausgerüstet sind, dass ein eventuell entstehender
Kompressorbrand nicht auf angrenzende Betriebsbereiche übergreifen kann.

Hinsichtlich Beschaffenheit des Aufstellungsraumes wird dies z.B.
erreicht, wenn der Kompressor in einem Raum, dessen Wände, De-
cken, Fußböden und Türen mindestens in der Feuerwiderstands-
klasse F 30 bzw. T 30 ausgeführt sind und in dem keine brennbaren
Stoffe gelagert werden, aufgestellt ist.
Hinsichtlich der Ausrüstung des Aufstellungsortes für Kompressoren
mit einer Motorleistung von mehr als 40 kW wird dies z.B. erreicht,
wenn der Fußboden im Bereich um den Aufstellungsort der Kom-
pressoren aus unbrennbaren Werkstoffen besteht und darüber hin-
aus verhindert ist, dass auslaufendes Öl sich am Fußboden aus-
breiten kann. 
Hierbei ist es auch erforderlich, dass in Nähe des Kompressors
(mindestens 3 m) keine entzündlichen Stoffe gelagert oder für Pro-
duktionszwecke bereitgestellt werden. Ferner muss die Decke über
dem Kompressor mindestens in Feuerwiderstandsklasse F 30 aus-
geführt sein, wobei auch brennbare Anlagenteile, z.B. Kabeltrassen
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und dergleichen, nicht über dem Bereich des Kompressors ange-
bracht sein dürfen.
Kompressoren mit einer Motorleistung von mehr als 100 kW sollten
in einem eigenen Raum aufgestellt sein.

3.1.5 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Luftkompressoren die An-
saugöffnungen so angeordnet werden, dass gefährliche Beimengungen nicht
angesaugt werden können.

Gefährliche Beimengungen sind z.B. Lösemitteldämpfe, aber auch
Stäube und andere schädliche Stoffe. Ähnliches gilt auch für Fun-
kenflug.

3.1.6 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren an Orten, an de-
nen auf Grund benachbarter Anlagen explosionsfähige Atmosphäre auftreten
kann, nur aufgestellt werden, wenn Maßnahmen zur Vermeidung von Explo-
sionen getroffen sind.

3.2 Inbetriebnahme
Können an Kompressoren Flüssigkeitsschläge mit gefährlichen Auswirkun-
gen auftreten, müssen die Kompressionsräume vor jeder Inbetriebnahme auf
vorhandene Flüssigkeit kontrolliert und erforderlichenfalls entleert werden.

3.3 Luftkompressoren mit ölgeschmierten Druckräumen
3.3.1 Luftkompressoren mit ölgeschmierten Druckräumen müssen so betrieben

werden, dass die in Spalte 4 der Tabelle jeweils vorgegebene Kompressi-
onsendtemperatur nicht überschritten wird. 

Die vorgegebenen Kompressionsendtemperaturen lassen sich bei
Luftkompressoren mit Luftkühlung nur dann einhalten, wenn die Um-
gebungstemperaturen am Aufstellungsort sowie die Ansaugtempe-
ratur der Luft bestimmte Werte nicht überschreiten. Die zulässige
Umgebungstemperatur am Aufstellungsort des Kompressors wird bei
dessen Auslegung berücksichtigt und ist in der Betriebsanleitung
enthalten.

3.3.2 Luftkompressoren mit ölgeschmierten Druckräumen zur Erzeugung von
Druckluft, die in Luftsammelbehälter oder Rohrleitungsnetze eingespeist
wird, müssen so betrieben werden, dass die in Spalte 5 der Tabelle (siehe
Anhang) vorgegebenen Nachkühltemperaturen nicht überschritten werden. 

3.3.3 Abweichend von den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 dürfen die Kompressions-
endtemperaturen und die Temperaturen nach den Spalten 4 und 5 der Ta-
belle (siehe Anhang) überschritten werden, wenn durch besondere Maß-
nahmen die Bildung von Ölalterungsprodukten soweit vermindert ist, dass
Brände und Explosionen nicht entstehen können. Die Eignung der besonde-
ren Maßnahmen ist nachzuweisen.

Die Eignung des Öles bei Anwendung höherer Kompressionsend-
temperaturen kann z.B. durch die Hersteller- oder Lieferfirma des
Öles zugesichert werden.

http://10.2.1.114/dynaweb/uvv_bgc/uvv16/@Generic__BookTextView/@ebt-link;pt=3016;lang=de?target=%25N%14_3489_START_RESTART_N%25
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3.3.4 Kompressoren mit Öleinspritzkühlung sind mit der vom Hersteller vorgege-
benen Betriebstemperatur zu betreiben. Die Filterpatronen am Ölfilter und -
abscheider sind nach Angaben des Kompressorherstellers auszutauschen. 

Vom Hersteller werden zur Vermeidung von Taupunktunterschrei-
tungen bestimmte Betriebstemperaturen vorgegeben. Diese Tempe-
raturen sollen bei dem Betrieb der Kompressoranlage eingehalten
und überwacht werden. Die Überwachung der Betriebstemperatur
kann in der Weise erfolgen, dass der Kompressor beispielsweise
täglich einmal kontrolliert wird.
Die Forderung nach rechtzeitigem Ersatz der Filterpatronen soll ver-
hindern, dass der vorhandene Bypass infolge des erhöhten Durch-
flusswiderstandes von verschmutzten Filterpatronen öffnet und ver-
schmutztes Öl den Druckräumen zugeführt wird. Hierbei können
durch erhöhten Lagerverschleiß Gefahrenzustände entstehen, die
z.B. zu Bränden führen können.

3.3.5 Einrichtungen zum Entfernen angesammelter Flüssigkeit, die von Hand betä-
tigt werden, müssen entsprechend der Betriebsanweisung betrieben werden.
Selbsttätige Ablasseinrichtungen sind regelmäßig auf Wirksamkeit zu prüfen. 

Die Zeitabstände für die Überprüfung der Wirksamkeit selbsttätiger
Ablasseinrichtungen sind von dem zu fördernden Stoff, von der Be-
triebsweise und Bauart des Kompressors abhängig. Sie lassen sich
in allgemeiner Form nicht angeben. Der Unternehmer hat sie deshalb
auf Grund seiner Erfahrungen und der Angaben des Herstellers fest-
zulegen.

3.3.6 Aus den Anlagenteilen und aus den Kühlern von Kompressoren nach Ab-
schnitt 3.3.1, die der heißen Druckluft ausgesetzt sind, müssen Ölrückstände
und andere Ablagerungen entsprechend der Betriebsanweisung entfernt
werden.

Aus den heißen Anlagenteilen, z.B. Leitungsstücke, deren Armatu-
ren, Ventilkammern, Schalldämpfer, und den Kühlern müssen die
Ölrückstände entfernt werden, da sie infolge ihrer pyrophoren Eigen-
schaft zur Zündquelle werden können.
Die Zeitabstände für das Entfernen der Ablagerungen richten sich
nach den Öleigenschaften und den Betriebsverhältnissen der Anlage
und werden daher vom Unternehmer auf Grund der Betriebserfah-
rungen festgelegt.
Eine erste Kontrolle nach der Inbetriebnahme der Kompressorenan-
lage empfiehlt sich nach etwa 500 Betriebsstunden, sollte jedoch
nicht später erfolgen als nach einem Jahr. Nach dem Erscheinungs-
bild der Ablagerungen kann dann der Termin für die nächste Kon-
trolle bestimmt werden. Schichtdicken der Ablagerungen über 2 mm
können schon gefährlich werden.

3.3.7 Der Unternehmer hat zum Schmieren der Kompressoren nach Abschnitt
3.3.1 Öle zur Verfügung zu stellen, die hinsichtlich Aufbau, Zähigkeit, Zünd
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temperatur und Alterungsbeständigkeit für die vorgesehenen Betriebsbedin-
gungen geeignet sind. Andere Öle dürfen nicht verwendet werden.

Der Einsatz geeigneter Öle zur Erzielung einer wirksamen Schmie-
rung ist wichtig. Bei Verwendung ungeeigneter Öle oder bei falscher
Dosierung erhöht sich die Gefahr der Rückstandsbildung oder der
unzulässigen Erwärmung.
In den Fällen, in denen besondere Verhältnisse in der Art der Anlage
oder durch die Art der Betriebsbedingungen vorliegen, wird zweck-
mäßigerweise die Eignung des Schmieröls durch das Zeugnis eines
Prüfinstitutes nachgewiesen. Aufbereitete Öle können nur verwendet
werden, wenn ihre Eigenschaften den für Neuöle zugelassenen
Grenzwerten entsprechen. Der Betreiber erbringt hierfür zweckmäßi-
gerweise einen Nachweis.

3.3.8 Der Unternehmer hat Ölwechsel an Kompressoren nach Abschnitt 3.3.1 nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zu veranlassen und zu dokumen-
tieren. Abweichungen sind zulässig, wenn durch eine Ölanalyse die weitere
Brauchbarkeit des Öles nachgewiesen wird. 

Für die Zeitabstände der fällig werdenden Ölwechsel sind die Erfah-
rungen des Betreibers sowie die Angaben des Herstellers zu berück-
sichtigen.

3.3.9 Unterschiedliche Schmieröle für Kompressoren nach Abschnitt 3.3.1 dürfen
nicht gemischt werden. Abweichungen sind zulässig, wenn durch eine Ver-
träglichkeitsanalyse festgestellt wird, dass nachteilige Folgen, die zu Gefahr-
zuständen führen können, nicht zu erwarten sind. 

3.3.10 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Feuer- oder Schweißarbeiten
sowie anderen Arbeiten, die wirksame Zündquellen erzeugen, in der Nähe
von in Betrieb befindlichen Kompressoren mit Öleinspritzkühlung Brand- oder
Explosionsgefahren vermieden werden. 

Andere Arbeiten, die wirksame Zündquellen erzeugen, sind z.B.
Schleifarbeiten.

3.4 Luftkompressoren zur Förderung brennbarer, fester Stoffe 
Luftkompressoren zur Förderung brennbarer, fester Stoffe müssen so betrie-
ben werden, dass eine Entzündung des Staubes nicht möglich ist. 

Dies wird z.B. bei der Förderung von Getreide- oder Futtermittelstäu-
ben erreicht, wenn die zur Förderung verwendete Luft die Tempera-
tur von 120 °C nicht überschreitet.
Unter brennbaren Stoffen sind hier Stäube oder körnige, mit Stäuben
vermischte Feststoffe zu verstehen, die jeweils mit Luftsauerstoff re-
agieren können und mit Hilfe der erzeugten Druckluft gefördert wer-
den.
Die Temperatur der komprimierten Luft wird im Druckstutzen des
Kompressors oder bei nachgeschalteten Ausrüstungsteilen im Abga-
bestutzen, z.B. des Luftkühlers, vor Kontakt mit dem Fördergut ge-
messen.
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3.5 Kompressoren zum Komprimieren von Gasen oder Dämpfen mit ge-
fährlichen Eigenschaften

3.5.1 Ist bei Kompressoren zum Komprimieren von Gasen oder Dämpfen, deren
Zusammensetzung außerhalb des Explosionsbereiches liegt, nicht auszu-
schließen, dass sich ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann, ist dafür zu
sorgen, dass der Kompressionsvorgang vor Erreichen der Explosionsgren-
zen unterbrochen wird.

3.5.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren zum Komprimie-
ren von Gasen oder Dämpfen, deren Zusammensetzung innerhalb des Exp-
losionsbereiches liegt oder liegen kann, so betrieben werden, dass wirksame
Zündquellen im Bereich der gasberührten Flächen des Kompressors und
seiner Ausrüstungsteile während des Betriebes, beim An- und Abfahren so-
wie im Stillstand vermieden werden.

Diese Forderung bezieht sich auf das Komprimieren von Gasen oder
Dämpfen, die sich ständig oder zeitweise im Explosionsbereich be-
finden. Deshalb dürfen keine wirksamen Zündquellen im Kompressor
vorhanden sein oder – solange das explosionsfähige Gemisch im
Kompressor verbleibt – entstehen können. Hierbei ist zu beachten,
dass der Explosionsbereich druck- und temperaturabhängig ist. Eine
andere Maßnahme, mit der eine Gefährdung der Personen verhin-
dert wird, ist z.B. die Aufstellung des Kompressors in Schutzkam-
mern mit ausreichend wirksamen Entlastungsöffnungen.
Zündquellen sind dann wirksam, wenn ihre Zündenergie im Stande
ist, ein explosionsfähiges Gemisch zu zünden, einen Zerfall oder
eine Polymerisation eines Stoffes einzuleiten.
Da sich im Kompressorenbetrieb wirksame Zündquellen bei Förde-
rung von Gasen oder Dämpfen mit sehr niedrigen Zündenergien oder
Zündtemperaturen nicht immer sicher vermeiden lassen, müssen in
solchen Fällen zusätzliche Explosionsschutzmaßnahmen, z.B. eine
druckstoßfeste Bauweise, angewendet werden.
Bei Flüssigkeitsringkompressoren wird eine Vermeidung von Zünd-
quellen z.B. erreicht, wenn dafür gesorgt ist, dass sowohl beim An-
und Abfahren als auch im Betrieb ausreichend Flüssigkeit im Kom-
pressor vorhanden ist.
Bei Anwendung einer druckstoßfesten Bauweise des Kompressors
ist auf eine mögliche Flammenausbreitung zu achten.
Ausreichende Flüssigkeit im Flüssigkeitsringkompressor gilt als si-
chergestellt, wenn z.B. folgende Maßnahmen getroffen sind:
– Bei explosionsfähigen Gemischen, die ständig oder langzeitig vor-

handen sind:
– Überwachung der Flüssigkeitszufuhr oder des Flüssigkeitsstan-

des, wobei diese Sicherheitseinrichtungen redundant ausgeführt
sind und bei Ansprechen einer Einrichtung der Kompressor abge-
schaltet wird.
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– Bei explosionsfähigen Gemischen, die nur gelegentlich auftreten:
– Überwachung der Flüssigkeitszufuhr oder des Flüssigkeitsstan-

des, wobei beim Ansprechen dieser Einrichtung der Kompressor
abgeschaltet wird.

– Bei explosionsfähigen Gemischen, die selten und dann auch nur
kurzzeitig auftreten:
Örtliche Anzeige der Flüssigkeitszufuhr oder des Flüssigkeitsstan-
des.

3.5.3 Zusätzlich zu Abschnitt 3.5.1 müssen Kompressoren beim Komprimieren von
chemisch instabilen Gasen oder Dämpfen so betrieben werden, dass Be-
triebszustände, die zu Zerfall, Polymerisation oder Peroxidbildung führen,
nicht entstehen können.

Dies wird z.B. erreicht, wenn durch Festlegung von Druck und Tem-
peratur sichergestellt ist, dass der Partialdruck des chemisch insta-
bilen Gases dessen Reaktionsgrenzdruck (Zündgrenzdruck) nicht er-
reicht. Da beim Komprimieren von chemisch instabilen Gasen neben
der Einhaltung ungefährlicher Betriebszustände durch Festlegung
entsprechender Betriebsbedingungen (Druck und Temperatur) weite-
re Schutzmaßnahmen erforderlich sein können, die in allgemeiner
Form nicht zu bestimmen sind, empfiehlt es sich, hierzu den zustän-
digen Unfallversicherungsträger zu hören.

3.5.4 Kompressoren dürfen abweichend von den Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.3 be-
trieben werden, wenn sie so beschaffen oder aufgestellt sind, dass Personen
im Falle einer Explosion, eines Zerfalls, einer Polymerisation oder Peroxidbil-
dung nicht gefährdet werden.

3.5.5 Kompressoren für brennbare Gase oder Dämpfe sind vor dem Öffnen und
vor dem Anfahren nach dem Öffnen so zu spülen, dass sich kein explosi-
onsfähiges Gas/Luft- oder Dampf/Luft-Gemisch bilden kann. Kompressoren
für chemisch instabile Gase oder Dämpfe, die explosionsfähig sind, dürfen
nur mittels inerter Gase gespült werden. Abweichungen sind zulässig, wenn
Maßnahmen getroffen sind, mit denen verhindert wird, dass Personen ge-
fährdet werden können.

Die Vermeidung eines explosionsfähigen Gas/Luft- oder Dampf/Luft-
Gemisches wird z.B. erreicht, wenn vor dem Öffnen des Kompres-
sors der brennbare Stoff aus dem Kompressor und den zugehörigen
Anlagenteilen (Kühler, Abscheider, Rohrverbindungen) durch Spülen
mittels eines inerten Gases, z.B. Stickstoff, entfernt worden ist. In
gleicher Weise ist vor dem Wiederanfahren – wie auch beim erstma-
ligen Anfahren – die Luft zu evakuieren oder mittels eines inerten
Gases zu verdrängen. 
Die Forderung, dass Personen auch beim Auftreten einer Explosion
im Kompressor nicht gefährdet werden, wird z.B. auch erfüllt, wenn
das Spülen vor dem Öffnen der Kompressoren mittels Luft (anstelle
eines Inertgases) unter Einhaltung folgender Maßnahmen erfolgt:
– Der Kompressor und seine zugehörigen Anlagenteile sind so aus-

gelegt, dass sie einem auftretenden Explosionsdruck – dieser be



GUV-R 500
Kapitel 2.11

Seite 12

trägt etwa das 10fache des Spüldruckes (absoluter Druck) –
standhalten.

– Das Spülen wird so lange vorgenommen, bis durch Analyse der
abströmenden Gase oder Dämpfe oder mittels anderer gleichwer-
tiger Methoden festgestellt wurde, dass die entzündlichen, leicht
entzündlichen oder hochentzündlichen Gase oder Dämpfe durch
die Spülluft so ausreichend entfernt worden sind, dass eine Zün-
dung des Gas- oder Dampfgemisches ausgeschlossen ist.

– Die abströmenden Gase oder Dämpfe werden gefahrlos abge-
führt.

– Besteht zwischen dem entzündlichen, leicht entzündlichen oder
hochentzündlichen Gas oder Dampf und der Spülluft ein merkli-
cher Dichteunterschied, ist auf Schichtbildung und das Verbleiben
entzündlicher, leicht entzündlicher oder hochentzündlicher Gase
oder Dämpfe in Toträumen, Blindstutzen und dergleichen zu ach-
ten.

– Das Spülen wird durch einen hierin besonders unterwiesenen
Versicherten unter Aufsicht eines Aufsicht Führenden vorgenom-
men.
Aufsicht Führender ist, wer die Durchführung von Arbeiten zu
überwachen und für die betriebssichere Ausführung zu sorgen hat.
Er muss hierfür ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen besit-
zen sowie weisungsbefugt sein.

Dies wird beim Wiederanfahren – wie auch beim erstmaligen Anfah-
ren – bei Verzicht auf das Verdrängen der Luft mittels eines inerten
Gases z.B. erreicht, wenn das Verdrängen der Luft mittels des ent-
zündlichen, leicht entzündlichen oder hochentzündlichen Gases oder
Dampfes erfolgt und die gleichen Bedingungen und Maßnahmen
sinngemäß eingehalten werden wie beim Spülen mittels Luft.

3.5.6 An Kompressoren zur Förderung giftiger oder sehr giftiger, ätzender, krebs-
erzeugender, radioaktiver oder auf sonstige Weise den Menschen schädi-
genden Gasen oder Dämpfen sind diese Stoffe vor dem Öffnen des Kom-
pressors und der zugehörigen Anlagenteile zu entfernen. Ist dies nicht oder
in nicht ausreichendem Maße möglich, sind beim Öffnen Maßnahmen zum
Schutz von Personen gegen Einwirkung gefährlicher Stoffe zu treffen.

Beim Öffnen von Kompressoren, mit denen Gase oder Dämpfe mit
gefährlichen Eigenschaften gefördert werden, können Versicherte
durch Reste oder Ablagerungen solcher Stoffe gefährdet werden.
Vor dem Öffnen eines Kompressors, beispielsweise bei Maßnahmen
zur Wartung, Inspektion oder Instandsetzung, muss der gefährliche
Arbeitsstoff aus dem Kompressor entfernt werden. Ist dies beispiels-
weise durch Spülen des Kompressors nicht oder nur unzureichend
möglich, müssen andere Schutzmaßnahmen getroffen werden, mit
denen eine Gefährdung der damit befassten Versicherten verhindert
wird.
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Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind von Fall zu Fall im Ein-
zelnen festzulegen, wobei bei Vergabe von Arbeiten zur Wartung, In-
spektion oder Instandsetzung an Dritte diese von dem Auftraggeber
über die bisher getroffenen Maßnahmen (z.B. Kompressoren ge-
spült) zu unterrichten und auf die noch zu erwartenden Gefahren
durch die eventuell noch vorhandenen Stoffe oder Stoffreste beim
Öffnen hinzuweisen sind.
Wegen der möglichen Gefahren beim Öffnen von Kompressoren
muss die Unterrichtung des Auftragnehmers vollständig und umfas-
send sein. Sie kann deshalb nur in schriftlicher Form erfolgen.

3.5.7 Aus Kompressoren austretende Gase oder Dämpfe mit gefährlichen Eigen-
schaften sind gefahrlos abzuleiten.

Ein gefahrloses Ableiten wird z.B. erreicht, wenn die Gase oder
Dämpfe direkt an der Austrittsstelle (z.B. Sicherheitseinrichtungen,
Wellen- und Stangenabdichtungen) erfasst und abgeführt werden
oder - sofern dies nicht möglich ist - eine ausreichende Belüftung des
Aufstellungsraumes erfolgt.

3.6 Prüfungen
Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitge-
ber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmit-
tel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische
Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.
Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von
ihm beauftragten Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).
Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufga-
ben der befähigten Personen für die nachstehend aufgeführten Prü-
fungen durch die dort genannten Personen wahrgenommen werden.
Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige Praxis und
entsprechen den Regeln der Technik.

3.6.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
3.6.1.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren vor der ersten

Inbetriebnahme auf ordnungsgemäße Aufstellung, Ausrüstung und Betriebs-
bereitschaft geprüft werden. 

Mit dieser Prüfung soll verhindert werden, dass an der Nahtstelle
zwischen Hersteller und Betreiber Sicherheitslücken entstehen kön-
nen.
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3.6.1.2 Abschnitt 3.6.1.1 gilt nicht für ortsveränderliche Luftkompressoren sowie für
stationäre Luftkompressoren mit einer Motorleistung bis 100 kW.

3.6.1.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren, die von ihm für
Arbeitsverfahren umgebaut oder mit weiteren Ausrüstungen ergänzt werden
und für einen Betrieb bestimmt sind, der in der Betriebsanleitung des Her-
stellers des Kompressors nicht vorgesehen ist, vor der ersten Inbetriebnah-
me auf arbeitssicheren Zustand geprüft werden.

3.6.1.4 Ist eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nicht möglich, darf abwei-
chend von den Abschnitten 3.6.1.1 und 3.6.1.2 diese Prüfung auch während
der Inbetriebnahme erfolgen.

Die Prüfung vor Inbetriebnahme soll sich im Wesentlichen erstrecken
auf:
– Anordnung der Stellteile von Not-Befehlseinrichtungen (Not-Aus)

und Hauptschalter,
– Eignung des Aufstellungsortes, z.B. Ex-Bereich, Brand- und Ex-

plosionsgefahren von benachbarten Anlagen, Temperatur, Klima-
verhältnisse,

– Austritt von Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften und ihre siche-
re Ableitung, Ungefährliche Luft-/Gasführung an Druckentlas-
tungseinrichtungen,

– Elektrische Ausrüstung
– Überstromschutz des Hauptstromkreises,

� Verkabelungen
• sachgemäß angebracht und geschützt,
• von heißen Flächen ferngehalten,

� Not-Befehlseinrichtungen (Not-Aus),
– Lärm bei Aufstellung im Arbeitsraum,
– Schwingungsübertragung,
– Standsicherheit der Anlage,
– Eignung des Verdichters für den vorgesehenen Betrieb,
– Vollständigkeit der Ausrüstung,
– Schadstofffreie Ansaugung von Luft,
– Sicherung der Ansaugöffnung gegen Einziehen von Personen und

Fremdstoffen,
– Sicherung von Gefahrstellen durch trennende Schutzeinrichtun-

gen,
– Sichere Begehbarkeit und zweckmäßige Anordnung von Plattfor-

men, Treppen und Geländern,
– Elektrostatische Erdung,
– Temperaturüberwachung,
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– Automatische Abschalteinrichtung z.B. bei
� Über-Temperatur,
� Drucküberschreitungen,
� Schmiermittelknappheit,
� zu geringem Druck der Druckschmierung,

– Schutz vor heißen Oberflächen,
– Durchführung der Dichtheitsprüfung,
– Druckentlastungseinrichtung,
– Druckanzeige mit Kennzeichnung des Grenzwertes,
– Leichte Erreichbarkeit und Bedienbarkeit der Steuerungseinrich-

tungen,
– Leichte Ablesbarkeit von Instrumenten (vom betreffenden Steuer-

stand),
– Vorhandensein der erforderlichen Dokumentationen

� Betriebsanleitung mit Dokumentation,
� Betriebsanweisung,
� Konformitätserklärung,
� genaue Spezifikation des Schmiermittels,
� Fabrikschild – Angaben zutreffend.

3.6.2 Wiederkehrende Prüfungen
3.6.2.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Sicherheitseinrichtungen an

Kompressoren bei Bedarf, jedoch mindestens jährlich einer Funktionsprüfun-
gen unterzogen werden.

Sicherheitseinrichtungen sind solche Einrichtungen, die zur Erzielung
eines sicheren Betriebes erforderlich sind, z.B. Druck-, Temperatur-
überwachung, Pumpverhütungseinrichtungen.

3.6.2.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach Instandsetzungsarbeiten
am Kompressor und seinen Ausrüstungsteilen, welche die Sicherheit beein-
flussen können, eine Funktionsprüfung der instandgesetzten Bauteile durch-
geführt wird.

Bei der Funktionsprüfung nach Instandsetzungsarbeiten ist auch ein
möglicher Einfluss der instandgesetzten Bauteile auf die Funktion
des Kompressors oder seiner Ausrüstungsteile zu berücksichtigen.
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3.6.2.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kompressoren zum Komprimie-
ren von Gasen oder Dämpfen mit gefährlichen Eigenschaften, nach Instand-
setzungsarbeiten, die ihre Dichtheit beeinträchtigen können, sowie in wieder-
kehrenden Zeitabständen einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. Dies
gilt auch für Rohrleitungen als Bestandteile von Kompressoren, sofern in ih-
nen Gase oder Dämpfe mit gefährlichen Eigenschaften enthalten sein kön-
nen oder fortgeleitet werden.

Dichtheit ist das zum Schutz der Personen notwendige Vermeiden
von Gasaustritten.
In Fällen, in denen das zum Schutz der Personen nötige Maß an
Dichtheit nicht erreicht werden kann, ist zumindest das nach dem
Stand der Technik erreichbare Maß an Dichtheit zu fordern. In diesen
Fällen müssen zum Schutz der Personen am Aufstellungsort des
Kompressors zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.
Die Dichtheitsprüfung kann mit einem Inertgas, Luft oder Betriebsgas
unter Betriebsbedingungen durchgeführt werden.

3.6.2.4 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ventile an Verdrängerkompres-
soren vor ihrem Einbau auf ihren funktionsgerechten Zusammenbau geprüft
werden.

Die wiederkehrende Prüfung soll sich im Wesentlichen erstrecken auf:
– Zustand der Bauteile und Ausrüstungen,
– Eventuelle Änderungen an Sicherheitseinrichtungen,
– Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen,
– Drehzahlregelung,
– Unwuchtsensor,
– Prüfung druckführender Schläuche auf Verschleiß,
– Fundamentbefestigung,
– Prüfung der elektrischen Installation und Verkabelung auf Ver-

schleiß und Beschädigungen,
– Funktionsprüfung der elektrischen Steuerung,
– Temperaturüberwachung,
– Automatische Abschalteinrichtung z.B. bei

� Über-Temperatur
� Schmiermittelknappheit
� zu geringem Druck der Druckschmierung

– Funktionsprüfung der Abscheider, Fänger und Ablassmöglichkei-
ten,

– Einsatz der Schmiermittel entsprechend der Spezifikation des
Herstellers,

– Einhaltung der Wartungs- und Ölwechselintervalle,
– Druckentlastungseinrichtung,
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– Druckanzeige mit Kennzeichnung des Grenzwertes,
– Erkennbarkeit der Symbole und Warnhinweise,
– Sicherung der Gefahrstellen durch trennende Schutzeinrichtungen
– Sicherung der Ansaugöffnung gegen Einziehen von Personen und

Fremdstoffen,
– Funktionsfähigkeit und Lesbarkeit der Instrumente,
– Durchflussmesser.

3.6.3 Prüfergebnisse 
Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Prüfungen zu dokumentieren und
mindestens drei Jahre aufzubewahren. Aus der Dokumentation über die
Prüfung sollen ersichtlich sein:
– Datum der Prüfung,
– Ergebnis der Prüfung,
– Name des Prüfers,
– Adresse des Prüfers,
– Berufsbezeichnung des Prüfers,

– Dienststelle oder Firma, bei welcher der Prüfer beschäftigt ist,
– Prüfungsart (Prüfung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfung),
– festgestellte Mängel,
– Beurteilung, ob dem Weiterbetrieb Bedenken entgegenstehen,
– Entscheidung, ob eine Nachprüfung erforderlich ist,
– Termin für die nächste Prüfung.
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Teil 3: Zentrifugen

1 Anwendungsbereich
1.1 Teil 3 dieses Kapitels findet Anwendung auf die Aufstellung und den Betrieb

von kraftbetriebenen Zentrifugen.
Zusätzliche Empfehlungen zur Prüfung von kraftbetriebenen Zentri-
fugen siehe Abschnitt 3.6.

1.2 Teil 3 dieses Kapitels findet keine Anwendung auf
– Chemischreinigungsanlagen und Wasch-Schleudermaschinen für Texti-

lien, bei denen in derselben Trommel gewaschen und geschleudert wird
– Zentrifugen für spaltbares Material,
– Zentrifugen mit einer kinetischen Energie des Rotors und der zulässigen

Füllmasse bis 200 Nm, die kraftschlüssig angetrieben werden und bei
denen das übertragbare Antriebsmoment durch das Gewicht des Rotors
und der Zuladung begrenzt ist,
und

– Maschinen zur Formgebung durch Zentrifugalkraft.

2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne des Teils 3 dieses Kapitels werden folgende Begriffe bestimmt:
1. Zentrifugen sind

a) kraftbetriebene Arbeitsmaschinen, in denen durch Zentrifugalkraft 
– Flüssigkeiten von festen Stoffen,
– Flüssigkeitsgemische

oder
– Feststoffgemische 
getrennt oder in ihrem Mischungsverhältnis verändert werden, 
oder

b) kraftbetriebene Arbeitsmaschinen für andere als die vorgenannten
Aufgaben, wenn sie in den sicherheitstechnisch bedeutsamen Merk-
malen den Zentrifugen entsprechen. 

Unter dem Begriff „Zentrifugen“ sind die betriebsbereiten Systeme zu
verstehen. Diese umfassen mindestens die Trennmaschine, den An-
trieb und das Aufstellungssystem. Je nach Bauart und den Betriebs-
bedingungen werden sie ergänzt durch Bremssysteme, Schwin-
gungsisoliereinrichtungen, Steuerungen, Inertisierungssysteme und
die sonstigen für den bestimmungsgemäßen, sicheren Betrieb erfor-
derlichen Teilsysteme.
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2. Laborzentrifugen sind Zentrifugen, die für den Betrieb in Laboratorien
bestimmt sind.

3. Ultrazentrifugen sind Zentrifugen mit einer Umfangsgeschwindigkeit von
mehr als 300 m/s.

4. Wasch-Schleudermaschinen sind Zentrifugen zur Trennung von Flüs-
sigkeiten von Textilien oder Rauchwaren.

5. gegenstandslos

3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und
Gesundheit bei der Arbeit

3.1 Aufstellung
3.1.1 Zentrifugen sind so aufzustellen, dass sie sicher betrieben werden können.

Ein sicherer Betrieb setzt unter anderem voraus, dass die Zentrifu-
gen standsicher aufgestellt werden.
Eine standsichere Aufstellung liegt vor, wenn z.B. Zentrifugen mittels
Schrauben am Fundament befestigt sind oder eine elastische Auf-
stellung auf Gummifüßen, Federn oder Dämpfern, mit denen z.B. ein
Wandern der Zentrifugen verhindert wird, vorliegt. Hierbei sind die
Herstellerempfehlungen zu beachten.
Bei der Aufstellung ist zu beachten, dass unzulässige Schwingungen
nicht in das Aufstellungsgebäude oder benachbarte Anlagen über-
tragen werden können.
Eine sichere Aufstellung von Laborzentrifugen liegt z.B. dann vor,
wenn diese auf einer geeigneten, ebenen Fläche aufgestellt und um
die Zentrifuge ein Freiraum von mindestens 30 cm eingehalten wird.

3.1.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen, einschließlich ihrer
Ausrüstung, in Arbeitsräumen nur aufgestellt werden, wenn ihr Messflächen-
schalldruckpegel in 1 m Messabstand nicht mehr als 85 dB(A) beträgt.

3.1.3 Muss am Aufstellungsort von Zentrifugen mit dem Austritt von entzündlichen,
leicht entzündlichen oder hochentzündlichen Stoffen aus der Zentrifuge ge-
rechnet werden, welche mit der Umgebungsluft eine gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre bilden können, sind Maßnahmen zur Vermeidung einer
Explosionsgefahr zu treffen. Die Gefahrbereiche sind in Zonen einzuteilen.

Siehe „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (GUV-R 104, bisher
GUV 19.8).

3.1.4 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen an Orten, an denen
auf Grund benachbarter Anlagen die Gefahr von Bränden besteht, nur auf-
gestellt werden, wenn Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden getroffen
sind.

3.1.5 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen an Orten, an denen
auf Grund benachbarter Anlagen die Gefahr von Explosionen besteht, nur
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aufgestellt werden, wenn Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionen ge-
troffen sind.

3.1.6 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bädern und Freizeiteinrichtun-
gen nur Zentrifugen aufgestellt werden,
– die eine abnutzungsfreie Bremseinrichtung besitzen,
– deren Rotor erst in Gang gesetzt werden kann, wenn der Schutzdeckel

fest verschlossen ist
und

– deren Schutzdeckel sich erst öffnen lässt, wenn der Rotor stillsteht.
3.1.7 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ultrazentrifugen ohne fangende

Schutzeinrichtungen in Schutzkammern aufgestellt werden.
3.1.8 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen für Stoffe oder Stoff-

gemische, die unter den Bedingungen des Zentrifugiervorganges
– explosionsfähig, chemisch instabil,
– explosionsfähig mit einem Explosionsbereich,

oder
– entzündlich
sind, in Schutzkammern aufgestellt werden, sofern
– in ihrem Inneren wirksame Zündquellen nicht sicher vermieden sind,
– Zerfalls- oder Polymerisationsreaktionen oder Explosionen sich nach au-

ßerhalb der Zentrifuge auswirken können,
oder

– Einrichtungen zur Verhinderung von Bränden oder zur Vermeidung eines
explosionsfähigen Stoffgemisches nicht vorhanden sind.

3.1.9 gegenstandslos

3.2 Bestimmungsgemäßes Betreiben
3.2.1 Zentrifugen müssen so betrieben werden, dass die jeweils zulässige Dreh-

zahl und die zugeordnete zulässige Füllmasse oder Dichte des Zentrifugier-
gutes nicht überschritten werden.

3.2.2 Zentrifugen sind gleichmäßig zu beladen. Dies gilt nicht, wenn die Bauart der
Zentrifuge eine andere Art der Beladung zulässt.

3.2.3 Zentrifugen sind bei unzulässiger Unwucht oder anderen gefahrdrohenden
Zuständen stillzusetzen, sofern diese nicht durch andere Maßnahmen besei-
tigt werden können. 

Gefahrdrohende Betriebszustände oder unzulässige Unwuchten
können z.B. entstehen
– durch ungleichmäßige oder falsche Beladung,



GUV-R 500
Kapitel 2.11

Seite 21

– bei Filterzentrifugen, wenn sich ein Flüssigkeitsring bildet, der mit
anderer als der Trommeldrehzahl rotiert und zu Instabilitäten füh-
ren kann,

– durch unzureichend gespülte, verstopfte oder beschädigte Filter-
elemente,

– durch falsch eingestellte Entleerungseinrichtungen (Ausräumer),
– durch Anbackungen an Trommeloberflächen, z.B. infolge mangel-

hafter Reinigung,
– durch Bruch von Zentrifugiergefäßen.
Unter Entleereinrichtungen sind Arbeitseinrichtungen zum Entleeren
von Flüssigkeiten oder Feststoffen aus der Zentrifuge zu verstehen.

3.2.4 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der betriebssichere Zustand der
Zentrifuge erhalten bleibt. 

Zur Erhaltung des betriebssicheren Zustandes gehört z.B. auch,
dass die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
durchgeführt werden. An Zentrifugen, bei denen Emissionen gefähr-
licher Stoffe auftreten können, ist auch dafür zu sorgen, dass die
Dichtheit erhalten bleibt.

3.2.5 Der Unternehmer hat an Zentrifugen, an denen Stoffe mit gefährlichen
Eigenschaften austreten können, Maßnahmen zur Vermeidung gesundheitli-
cher Gefährdungen der Versicherten zu treffen.

Maßnahmen zur Vermeidung gesundheitlicher Gefährdungen sind
z.B. das gefahrlose Erfassen und Ableiten des austretenden Stoffes.

3.2.6 Der Unternehmer hat an Zentrifugen, die mit radioaktiven Stoffen betrieben
werden, dafür zu sorgen, dass Personen durch die Strahlungsanteile des
Zentrifugiergutes oder dadurch induzierte Strahlungsanteile nicht gefährdet
werden können. 

3.3 Brand und Explosionsschutz
3.3.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Zentrifugen zur Aufnahme

von Stoffen oder Stoffgemischen, die unter den Bedingungen des Zentrifu-
giervorganges
1. explosionsfähig, chemisch instabil,
2. explosionsfähig mit einem Explosionsbereich,
3. entzündlich

oder
4. explosionsgefährlich
sind, wirksame Zündquellen vermieden werden.

Da sich wirksame Zündquellen bei Stoffen mit sehr niedrigen Zünd-
energien nicht immer sicher vermeiden lassen, müssen in solchen
Fällen zusätzliche Explosionsschutzmaßnahmen durchgeführt wer-
den.
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Zündquellen sind dann wirksam, wenn ihre Zündenergie im Stande
ist, ein explosionsfähiges Stoffgemisch oder einen explosionsgefähr-
lichen Stoff zu zünden, einen Stoff in Brand zu setzen oder den Zer-
fall eines Stoffes einzuleiten.

3.3.2 Abweichungen von Abschnitt 3.3.1 Nr. 2 und 3 sind an Zentrifugen zulässig,
bei denen Einrichtungen zur Verhinderung von Bränden oder zur Vermei-
dung von explosionsfähigen Stoffgemischen benutzt werden. 

Solche Einrichtungen sind z.B. Inertisierungseinrichtungen.
3.3.3 Abweichungen von Abschnitt 3.3.1 sind an Zentrifugen für Stoffe und Stoff-

gemische nach Abschnitt 3.3.1 Nr. 1 bis 3 zulässig, wenn diese in Schutz-
kammern aufgestellt sind, die während des Betriebes nicht betreten werden
können. 

Die Schutzkammern oder besondere Räume müssen den Auswir-
kungen einer gefährlichen Reaktion standhalten. Dazu müssen sie
wirksame Entlastungsöffnungen aufweisen, die den entstehenden
Überdruck in ungefährlicher Weise nach außen ableiten.

3.3.4 Lässt sich die Forderung nach Abschnitt 3.3.1 für explosionsgefährliche
Stoffe ganz oder teilweise nicht einhalten, ist dafür zu sorgen, dass Einrich-
tungen benutzt werden, mit denen für sich alleine oder in Verbindung mit an-
deren Maßnahmen verhindert wird, dass Personen gefährdet werden.

3.3.5 Sind am Aufstellungsort von Zentrifugen Zonen gemäß Abschnitt 3.1.3 fest-
gelegt, sind Maßnahmen zur Vermeidung von wirksamen Zündquellen zu
treffen.

3.4 Öffnen von Zentrifugen
3.4.1 Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften müssen vor dem Öffnen der Zentrifuge

entfernt werden. Ist dies nicht oder in nicht ausreichendem Maße möglich,
sind für das Öffnen von Zentrifugen Maßnahmen zum Schutz der Personen
gegen die Einwirkung dieser Stoffe schriftlich festzulegen.

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind von Fall zu Fall im Ein-
zelnen festzulegen, wobei bei Vergabe von Arbeiten zur Instandhal-
tung an Dritte diese von dem Auftraggeber über die bisher getroffe-
nen Maßnahmen (z.B. Zentrifuge gespült oder desinfiziert) zu unter-
richten und auf die noch zu erwartenden Gefahren durch die eventu-
ell noch vorhandenen Stoffe oder Stoffreste beim Öffnen hinzuwei-
sen sind.
Wegen der möglichen Gefahren beim Öffnen von Zentrifugen muss
die Unterrichtung des Auftragnehmers vollständig und umfassend
sein. Sie kann deshalb nur in schriftlicher Form erfolgen.
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3.4.2 Zentrifugen für entzündliche, leicht entzündliche oder hochentzündliche
Stoffe sind vor dem Öffnen so zu spülen, dass sich kein explosionsfähiges
Stoffgemisch bilden kann. Abweichungen sind zulässig, wenn Maßnahmen
getroffen sind, mit denen verhindert wird, dass Personen gefährdet werden
können.

Hinsichtlich des Vermeidens eines explosionsfähigen Stoffgemisches
wird dies z.B. erreicht, wenn vor dem Öffnen der Zentrifuge mittels
eines geeigneten Gases solange gespült wird, bis die untere Explo-
sionsgrenze des verbleibenden Gemisches in ausreichendem Ab-
stand unterschritten ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieser Zu-
stand auch nach dem Öffnen erhalten bleibt.
Weiterhin ist sicherzustellen, dass beim Öffnen nach der Spülung
Gefährdungen durch das Spülgas vermieden werden (Abstellen oder
Absaugen des Spülgases).

3.4.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass beim Spülen aus Zentrifugen
austretende Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften gefahrlos abgeleitet wer-
den.

3.4.4 Gehäusedeckel und Hauben dürfen erst bei Stillstand der Zentrifugen und
nach Sicherung gegen Ingangsetzen geöffnet werden. Gehäusedeckel und
Hauben sind vor erneuter Inbetriebnahme ordnungsgemäß anzubringen oder
zu schließen.

Zentrifugen können beispielsweise durch folgende Maßnahmen ein-
zeln oder in Kombination mit anderen gegen Ingangsetzen gesichert
werden:
– Abschließen der Hauptbefehlseinrichtung in „Aus“-Stellung,
– Herausziehen des Netzsteckers an kleineren Zentrifugen,
– Spannungsfreischalten und Abwerfen der Antriebsriemen.
Ob weitere Maßnahmen gegen das Ingangsetzen vor dem Öffnen
der Zentrifuge zu treffen sind, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

3.5 Prüfungen
Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitge-
ber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmit-
tel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische
Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.
Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von
ihm beauftragten Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).
Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufga-
ben der befähigten Personen für die nachstehend aufgeführten Prü-
fungen durch die dort genannten Personen wahrgenommen werden.
Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige Praxis und
entsprechen den Regeln der Technik.
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3.5.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
3.5.1.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen, die unter den An-

wendungsbereich der Maschinenverordnung fallen, vor der ersten Inbetrieb-
nahme auf ordnungsgemäße Aufstellung, Ausrüstung und Betriebsbereit-
schaft geprüft werden.

Die Prüfung vor Inbetriebnahme soll sich im Wesentlichen erstrecken
auf:
– Anordnung der Stellteile von Not-Befehlseinrichtungen (Not-Aus)

und Hauptschaltern
– Aufstellungsort geeignet
– Austritt von Stoffen mit gefährlichen Eigenschaften
– Elektrische Ausrüstung
– Explosionsfähige Atmosphäre
– Gefahrbereich in Zonen eingeteilt
– Lärm bei Aufstellung im Arbeitsraum
– Maßnahmen gegen Brandgefahren von benachbarten Anlagen
– Maßnahmen gegen Explosionsgefahren von benachbarten Anla-

gen
– Schwingungsübertragung
– Standsicherheit gegeben
– Zentrifuge für vorgesehenen Betrieb geeignet
– Zubehör vollständig vorhanden
– Bei Laborzentrifugen 30 cm Freiraum
– Vorhandensein der erforderlichen Dokumentationen

� Betriebsanleitung mit Dokumentation und Herstellererklärung
� Betriebsanweisung auch für das Öffnen der Zentrifuge
� Prüfbuch.

3.5.1.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen nach Abschnitt
3.5.1.1, die von ihm für Arbeitsverfahren umgebaut oder mit weiteren Aus-
rüstungen ergänzt werden und für eine Betriebsart bestimmt sind, die in der
Betriebsanleitung des Herstellers der Zentrifuge nicht vorgesehen ist, vor der
ersten Inbetriebnahme auf arbeitssicheren Zustand geprüft werden.

3.5.1.3 Ist eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nicht möglich, kann abwei-
chend von den Abschnitten 3.5.1.1 und 3.5.1.2 diese Prüfung auch während
der Inbetriebnahme erfolgen.
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3.5.2 Wiederkehrende Prüfungen
3.5.2.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen mindestens einmal

jährlich im Betriebszustand auf Arbeitssicherheit geprüft werden. Dieses gilt
nicht für Zentrifugen mit geschlossenem Gehäuse.

Die wiederkehrende Prüfung im Betriebszustand soll sich im We-
sentlichen erstrecken auf:
– Zustand der Bauteile und Einrichtungen,
– eventuelle Änderungen an Sicherheitseinrichtungen,
– Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen,
– Übereinstimmung der technischen Daten der Zentrifuge mit den

Angaben in der Bescheinigung des Herstellers,
– Vollständigkeit des Prüfbuches,
– Probelauf der Zentrifuge ohne Beschickungsgut,
– Drehzahlregelung,
– Unwuchtsensor.
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Dies beinhaltet bei Produktionszentrifugen im Betriebszustand insbe-
sondere folgende Punkte:

Teile Prüfumfang
Gehäuse Standsicherheit
Beschilderung, Fabrikschild, Drehrich-
tungspfeil

Befestigung, Daten, Lesbarkeit

tragende Teile (Rahmen, Gehäuse),
mechanische Befestigung,
auch der Hilfsaggregate,
Gehäusedeckel, Abdeckungen,
Verkleidungen, Dichtungen,
Spritzbleche und dergleichen im Inne-
ren, Schutzdeckel(-mechanismus,
Scharniere, Dichtungen),
Deckelverriegelung,
Deckelzuhaltung,
Produktzulauf und -ablauf

Befestigung, Zustand, Korrosion,
Erosion, Schäden infolge mechani-
scher Beanspruchung und Abnut-
zung, Funktion

Schwingfundament Zustand und Befestigung
Antrieb
Hydraulik

Zustand
Dichtheit, Zustand und Alter der
Schläuche

Trommel Kennzeichnung, Zustand
Korrosion, Erosion
Schleifspuren

Trommeldeckelsicherung (Bordring) Funktion
Elektrische Ausrüstung
Schalter
Kontrollleuchten
Leitungen, Leitungsanschlüsse

Zustand, fester Sitz, Funktion Lei-
tungsführung
(Verdrehung, Knicke, scharfe Kan-
ten)
Isolationszustand

Ex-Betriebsmittel Ex-Kennzeichnung, Zustand
Probelauf (nach dem Zusammenbau)
Funktionsprüfungen: Deckelverriegelung

Deckelzuhaltung
Trommeldeckelsicherung
Bremseinrichtung
Schwingungsmessung
Drehzahlkontrolle
Inertisierung
Programmablauf Sicherheitsab-
schaltsysteme
(Unwuchtsensor)
Not-Aus-Funktion
Probelauf mit und ohne Beschi-
ckungsgut
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Die Prüfung der Laborzentrifuge im Betriebszustand soll sich im
Wesentlichen auf folgende Punkte erstrecken:

Teile Prüfumfang
Grundgerät Standsicherheit, Nivellierung, Be-

festigung
Beschilderung, Fabrikschild
Drehrichtungspfeil

Befestigung, Daten, Lesbarkeit

Rotorkammer,
Schutzdeckel,
(-mechanismus, Scharniere, Dichtun-
gen),
Deckelverriegelung,
Deckelzuhaltung

Befestigung,
Zustand,
Korrosion, Erosion,
Schäden infolge mechanischer
Beanspruchung und Abnutzung

Antrieb
Antriebsachse,
Läuferantriebskupplung

Schlag, fester Sitz,
Schleifspuren, Abnutzung,
Beschädigung

Läufer, Becher, Gehänge 
aller, der lt. Prüfbuch der Maschine
zugeordneten Läufer, Becher, Gehän-
ge

Zustand, Funktion, Vollständigkeit,
Korrosion, Erosion,
mechanische Beschädigungen,
ggf. Rissprüfung

Elektrische Ausrüstung
Schalter,
Kontrollleuchten,
Leitungen, Leitungsanschlüsse,
Sicherungen

Zustand, fester Sitz, Funktion,
Leitungsführung (Verdrehung,
Knickung, scharfe Kanten),
Isolationszustand

Probelauf (nach dem Zusammenbau)
Funktionsprüfungen: Deckelverriegelung,

Deckelzuhaltung,
Drehzahlregelung,
Drehzahlanzeige,
Überdrehzahlsicherung, Sicher-
heitsabschaltsysteme
(Unwuchtsensor),
Zonalschalter max. 5000 min-1,
abnormale Laufgeräusche,
Bremseinrichtung,
Not-Aus-Funktion,
Inertisierung

3.5.2.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Zentrifugen bei Bedarf, jedoch
mindestens alle drei Jahre, im zerlegten Zustand auf Arbeitssicherheit ge-
prüft werden. Dabei ist die Zentrifuge so weit zu zerlegt, dass eine Prüfung
derjenigen Teile, die die Arbeitssicherheit gewährleisten, möglich ist.
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Die Prüfung der Produktionszentrifugen im zerlegten Zustand soll
sich im Wesentlichen auf folgende Punkte erstrecken:
Teile Prüfumfang
Gehäuse Standsicherheit
Beschilderung, Fabrikschild
Drehrichtungspfeil

Befestigung, Daten, Lesbarkeit

tragende Teile (Rahmen, Gehäuse),
mechanische Befestigung auch der
Hilfsaggregate, Gehäusedeckel, Abde-
ckungen, Verkleidungen, Dichtungen,
Spritzbleche und dergleichen im Inne-
ren, Schutzdeckel(-mechanismus,
Scharniere, Dichtungen), Deckelver-
riegelung, Deckelzuhaltung,
Produktzulauf und -ablauf

Befestigung
Zustand
Korrosion, Erosion
Schäden infolge mechanischer
Beanspruchung und Abnutzung
Funktion

Schwingfundament Zustand und Befestigung
Antrieb
Hydraulik

Zustand
Dichtheit, Zustand und Alter der
Schläuche

Trommelwelle
Trommelsitz und Befestigung,
Lagersitze und Getriebe,
Wellendichtungen,
Welle

Zustand,
Korrosion,
mechanische Schäden,
Rissbildung

Trommel
Trommelkörper, Trommeleinsätze
(z. B. Sieb, Filtertuch, Schnecke,
Schubboden), Auskleidungen,
Niet- und Schweißverbindungen,
Trommelbefestigung und ihre
Elemente

Kennzeichnung,
zulässige Trommeldrehzahl
Zustand, Wandstärke
Korrosion, Erosion
Rissbildung,
Schleifspuren

Trommeldeckelsicherung (Bordring) Funktion, Zustand
Elektrische Ausrüstung
Schalter,
Kontrollleuchten,
Leitungen, Leitungsanschlüsse,
Sicherungen

Zustand, fester Sitz, Funktion
Leitungsführung (Verdrehung,
Knickung, scharfe Kanten)
Isolationszustand

Ex-Betriebsmittel Ex-Kennzeichnung, Zustand
Probelauf (nach dem Zusammenbau)
Funktionsprüfungen: Deckelverriegelung

Deckelzuhaltung
Trommeldeckelsicherung
Bremseinrichtung
Schwingungsmessung
Drehzahlkontrolle
Inertisierung
Programmablauf Sicherheitsab-
schaltsysteme (Unwuchtsensor)
Not-Aus-Funktion
Probelauf mit und ohne
Beschickungsgut
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Die Prüfung der Laborzentrifugen im zerlegten Zustand soll sich im
Wesentlichen auf folgende Punkte erstrecken:

Teile Prüfumfang
Grundgerät Standsicherheit, Nivellierung, Be-

festigung
Beschilderung, Fabrikschild
Drehrichtungspfeil

Befestigung, Daten, Lesbarkeit

tragende Teile
(Rahmen, Gehäuse),
mechanische Befestigung,
auch der Hilfsaggregate,
Abdeckungen,
(Spritzbleche u. dergleichen im
Inneren),
Rotorkammer,
Schutzdeckel,
(-mechanismus, Scharniere,
Schlösser),
Deckelverriegelung, Deckelzuhaltung

Befestigung,
Zustand,
Korrosion, Erosion,
Schäden infolge mechanischer
Beanspruchung und Abnutzung

Antrieb
Antriebsachse,
Antriebsaufhängung, Läuferantriebs-
kupplung,
Schmiersystem bei Ultrazentrifugen,
Schwingungsdämpfer

Schlag, fester Sitz,
Schleifspuren, Abnutzung,
Beschädigung, Funktion

Vakuumsystem bei Ultrazentrifugen Zustand und Dichtigkeit
Läufer, Becher, Gehänge
aller, der lt. Prüfbuch der Maschine
zugeordneten Läufer, Becher, Gehän-
ge

Zustand, Vollständigkeit,
Funktion, Korrosion, Erosion,
mechanische Beschädigungen,
ggf. Rissprüfung

Elektrische Ausrüstung
Schalter
Kontrollleuchten
Leitungen, Leitungsanschlüsse,
Sicherungen

Zustand, fester Sitz, Funktion,
Leitungsführung (Verdrehung,
Knickung, scharfe Kanten),
Isolationszustand

Probelauf (nach dem Zusammenbau)
Funktionsprüfungen: Deckelverriegelung,

Deckelzuhaltung,
Drehzahlregelung,
Drehzahlanzeige,
Überdrehzahlsicherung,
Sicherheitsabschaltsysteme,
Zonalschalter maximal 5 000 min-1,
Zonalfülleinrichtung,
abnormale Laufgeräusche,
Bremseinrichtung,
Not-Aus-Funktion,
Inertisierung
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3.5.2.3 Die Empfehlungen der Abschnitte 3.5.2.1 und 3.5.2.2 gelten nicht für
– Zentrifugen für Nasswäsche und andere Textilien mit einem inneren

Trommeldurchmesser bis 400 mm, ausgenommen solche in Bädern oder
Freizeiteinrichtungen, die zum Ausschleudern von Badezeug dienen,
und

– Laborzentrifugen für Zentrifugiergut, das nicht explosionsfähig, entzünd-
lich oder explosionsgefährlich ist, mit einer kinetischen Energie bis zu
10 000 Nm oder bis zu 500 W Nennleistung.

3.5.2.4 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Ultrazentrifugen abweichend von
Abschnitt 3.5.2.2 mindestens einmal jährlich im zerlegten Zustand auf ihre
Arbeitssicherheit geprüft werden.

3.5.2.5 Die in den Abschnitten 3.5.2.2 und 3.5.2.4 empfohlenen Fristen für die Prü-
fung in zerlegtem Zustand können verlängert werden, wenn eine befähigte
Person auf Grund einer Überprüfung festgestellt hat, dass ein sicherer Be-
trieb auch für einen längeren Prüfzeitraum gewährleistet ist.

3.5.2.6 gegenstandslos
3.5.2.7 gegenstandslos

3.5.3 Prüfergebnisse
Es wird empfohlen, die Ergebnisse der Prüfungen in einem Prüfbuch zu
dokumentieren und aufzubewahren. 
Das Prüfbuch kann formlos geführt werden und sollte Folgendes enthalten:
– Titelblatt und Bezeichnung der Zentrifuge mit folgenden Angaben:

� Fabriknummer, Herstellungsnummer,
� Bauart und Typenbezeichnung,
� Hersteller,
� Betreiber,

– Verzeichnis der Bescheinigungen des Herstellers,
– Bescheinigung des Herstellers,
– Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,
– Prüfumfang für Zentrifugen,
– Liste der durchgeführten Prüfungen,
– Prüfbefunde.
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Anhang (zu den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.3 von Teil 2)

Grenzwerte der Kompressionsend- und Nachkühltemperaturen bei Luftkom-
pressoren mit ölgeschmierten Druckräumen

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5
Kompressorart installierte

Motorleistung
kW

zulässiger
Kompressi-
onsenddruck
(Überdruck)
bar

Kompressions-
endtemperatur
(jeder Stufe)
°C

Temperatur am
Nachkühleraustritt -
°C

einstufig ≤ 10
> 10

220
200

80
80

mehrstufig ≤ 10
> 10

180
160

80
80

mehrstufig bei inter-
mittierendem Betrieb
(Kurzzeitbetrieb)

≤ 20 ≤ 16 200 80

mehrstufige Kom-
pressoren für elektri-
sche Schaltanlagen

200 80

Kompressoren für
Dieselmotor-
Anlassflaschen

≤ 20 ≤ 35 200 80

einstufige Kompres-
soren von Schienen-
oder Kraftfahrzeugen

150 220
(bei Fahrbetrieb)

150
(Eintrittstemperatur
Sammelbehälter) 

mehrstufige Kom-
pressoren von Schie-
nen- oder Kraftfahr-
zeugen

200
(bei Fahrbetrieb)

150
(Eintrittstemperatur
Sammelbehälter)

Luftkompressoren
zum Fördern brenn-
barer Stoffe

100

Kompressoren mit
Öleinspritzkühlung 

110
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